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M PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

ESKANTONS SOLOTHURN

VOM

28. März 1979 Nr. 1611

Die~Oekin en unterbreitet dem Regierungsrat

eine~

~ITei11~nen zur Genehmigung.

Der allgemeine Bebauungsplan (Zonenplan) der Gemeinde Oekingen,

der mit BRD Nr. 808 vom 20. Februar 1968 genehmigt wurde, regelt

di~ Zonennutzung ~nd legt das Erschliessungsnetz verb~ndlich

fest,

Mit den vorliegenden Aenderungen wird das Erschliessungskonzept

in den Baugebieten UGrundmattttund “Galgacker“ neu geregelt. Da~

mit kann das durch den projektierten Strassenbau beanspruchte

Land wes~itliöhredt~ziertwei‘den, Zusätzlich werden die Fahr—

bahnbreiten, entsprechend der Funktion derStrassen (Sammel—

oder Erschliessungsstrassen), angepasst und teilweise reduziert

oder vergrössert. Der zweite Teilplan beinhaltet die Zuweisung

des fräheren Strassenareals in die entsprechenden Bauzonen, Im

Baugebiet t~Brtiggackert~ wird. ein Teilgebiet der Wohnzone W3 in

die Wohnzone W2 abgezont, Aus planerischer Sicht kann den Ab—

änderungen des Zonenplanes zugestimmt werden,

Die öffentliche Auflage erfolgte in der Zeit vom 3. August bis

1. September 1978. Innert nätzlicher Frist wurden drei Einsprachen

eingereicht, Durch Verhandlungen konnten diese gUt~ich erledigt

werden. Die Gemeindeversarnmlung vom 27;Okt, l9‘~8 ~enehmigte die

Abänderung des Zonenplanes,

Formell wurde das Verfahren richtig durchgefährt,

Materiell ist noch folgendes zu bemerken :

Die Linienfähmung verschiedener Erschliessungsstrassen wird mit

der Abänderung des allgemeinen Bebauungsplanes teilweise neu

festgelegt. Dadurch entsteht eine Differenz zwischen dem neuen
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rechtsgültigen Erschliessungsnetz des Baugebietes und demjenigen,

welches dem generellen Kanalisationsprojekt zugrunde gelegt wurde.

Das GKP ist deshalb entsprechend anzupassen und zu überarbeiten,

Es wird

beschlossen

1. Die Abänderung des allgemeinen Bebauungsplanes.(Zonenplan) der

Einwohmergen~ind~ O~Idngen wird genehmigt.

2. Das generelle Kanalisationsprojekt (GI~P) i~täüf dä~~bge—

änderte Erschliessungsnetz anzupassen.

3, Die Gemeinde wird verhalten, dem kant. Amt für Raumplanung (
bis 30. Juni 1979 je 2 Pläne, wovon je ein Exemplar auf Lein—~

wand aufgezogen, zuzustellen. Die Pläne sind mit dem Genehmi—

gungsvermerk der Gemeinde zu versehen,

Li., Bestehende Pläne verlieren ihre Rechtskraft, soweit sie mit

den vorliegenden Aenderungen in Widerspruch stehend

Genehmigungsgebühr : Fr. 200.——

Publikdtionskosten : ‚Fr. 18.——
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Bau4~epartement (2) Bi

Kant~ Hochbauawt (2)

Kant, Tiefbauamt (2)

Amt für Wasserwirtschaft (2)

Rechtsdienst des Bau—Departementes

Amt fLir Raumplanung (3), ~tAmtenund~jelen.Plai~

~Kreisbauamt 1, 4500 Solothurn

Amtschreiberei Kriegstetten, 4500 Solothurn, ~elen,Plan
~ts~ter

Kante Finanzverwaltung (2)

Sekretariat der Katasterschatzung (2)

Ammannamt der Einwohnergemeinde, 4566 Oekingen

Baukommission der Einwohnergemeinde, 4566 Oekingen,~

~oltsäter)

Ingenieurbüro Rud, Enggist, Rötistr, 22, 4500 Solothurn

Amtsblatt Publikation :

Die Abänderung des allgemeinen Bebauungsplanes (Zonenplan)

der Einwohnergemeinde Oekingen wird genehmigte




